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Bitte beachten!
Redaktionsschluss für amtliche Nachrichten, Kirchen und Vereine in der 14. Woche (30.03. – 05.04.2026) ist Montag, 30.03.2026, 9.00 Uhr

Anzeigenschluss in der 14. Woche (30.03. – 05.04.2026) ist Montag, 30.03.2026, 12.00 Uhr

Am Montag, den 23.03.2026 fi ndet von 16.10 Uhr bis 
16.40 Uhr wieder die Mobile Schadstoffsammlung vor 

der ehemaligen Volksbank statt.

Am Montag, den 23.03.2026 fi ndet von 16.10 Uhr bis 

Mobile Mobile 
SchadstoffsammlungSchadstoffsammlung

22.03.2026

Jahreskonzert

ev. Kirche, Zaisenhausen
Unter der Leitung von Herbert Nies

Es wirken mit:
Chor der Grundschule Zaisenhausen

Martin Hilpp am Klavier
& Lea Niemann am Cello

Eintritt frei, um Spenden wird gebeten

16 Uhr

Herzensklänge
FamiliengottesdienstFamiliengottesdienst 

NNeeuueess LLeebbeenn  
GGootttt mmaacchhtt aalllleess nneeuu 

 gestaltet vom Kindergarten Vogelnest 
 

aamm 2222..0033..22002266 uumm 99..3300UUhhrr
in der KKiirrcchhee ZZaaiisseennhhaauusseenn

Im Anschluss findet im 
Gemeindehaus neben der Kirche

ein KKuucchheennvveerrkkaauuff statt. Der 
Kuchen ist für die Mitnahme nach 

Hause gedacht. 

Der Erlös aus diesem Verkauf 
kommt den Kindern des 
Kindergartens zugute.

Wir freuen uns auf Ihr kommen
Ihr Kindergartenteam
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Gemeinderat besichtigt die Bücherei
Bücherspenden erwünscht
Am Dienstag, den 10. März 2026, besuchte der Gemeinderat 
die Bücherei in Zaisenhausen. Ziel des Besuchs war es, sich 
über die aktuelle Situation, das Medienangebot und den Be-
trieb der Einrichtung zu informieren.
Büchereileiterin Frau Nadja Schäfer führte die Ratsmitglieder 
durch die Räumlichkeiten und erläuterte die verschiedenen Be-
reiche sowie die Nutzung durch die Einwohnerinnen und Ein-
wohner. Im Mittelpunkt standen dabei das vielfältige Sortiment, 
die Ausleihzahlen und die Bedeutung der Bücherei als kultu- 
reller und sozialer Begegnungsort in der Gemeinde.
Der Gemeinderat zeigte sich beeindruckt von der engagierten 
Arbeit Frau Schäfers. Sie kümmert sich mit Herzblut um ein 
breites Angebot, das nicht nur klassische Bücher, sondern bei-
spielsweise auch Tonies und Lernspiele umfasst. In einem an-
schließenden Gespräch wurden auch Herausforderungen wie 
die finanzielle Situation und mögliche zukünftige Entwicklungen 
thematisiert.

Um das Angebot der Bücherei weiter zu bereichern und für alle 
Altersgruppen attraktiv zu halten, freut sich die Bücherei  
Zaisenhausen über Bücherspenden. Angenommen werden vor 
allem gut erhaltene Bücher, die vor nicht mehr als drei Jahren 
erschienen sind, sowie insbesondere aktuelle Bestseller.  
Spenden können während der Öffnungszeiten (montags von 
16.00 – 19.00 Uhr) in der Bücherei abgegeben werden.

Holzfinder (Brennholzverkauf)
Der Probeverkauf über die Onlineplattform „Holzfinder“ hat am 
4.3.2026 begonnen und wird seither von interessierten Bürge-
rinnen und Bürgern erfolgreich genutzt.
Zu Beginn der nächsten Einschlagssaison 2026/2027 im Okto-
ber, wird dann das komplette Polterholz über den „Holzfinder“ 
verkauft. Sobald Brennholz im Holzfinder zur Verfügung steht, 
informieren wir im Amtsblatt und auf der Homepage der Ge-
meindeverwaltung.

Neues Landesgaststättengesetz (LGastG)  
seit 01.01.2026
Informationen für Gastgewerbetreibende und Vereine bzw. 
Veranstalter
Die alte Pflicht, für Veranstaltungen und Vereinsfeste eine 
Genehmigung (vorübergehende Gaststättenerlaubnis/Gestat-
tung) zu beantragen entfällt, stattdessen ist eine schriftliche 
Anzeige (§ 2 Abs. 2 LGastG) bei der zuständigen Stadt/Ge-
meinde ausreichend.
Das neue Landesgaststättengesetz (LGastG) Baden-Württem-
berg soll für Vereine und Betriebe das bisherige genehmigungs-
pflichtige Verfahren ersetzen. Durch die künftige Anzeigepflicht, 
soll der Ablauf vereinfacht und schneller werden.

Die Anzeige muss zwei Wochen vor dem vorübergehenden 
Gaststättenbetrieb schriftlich erfolgen und ist gebührenfrei. 
Auf unserer Homepage finden Sie unter der Rubrik Rathaus/
Service – Formulare und Anträge das entsprechende Anzeigen-
formular.
Achtung: Vereine unterliegen der Anzeigepflicht nur, wenn sie 
alkoholische Getränke ausschenken. Für alle anderen Veran-
stalter gilt die Anzeigepflicht auch dann, wenn nur alkoholfreie 
Getränke oder Speisen angeboten werden.
Für die Überlassung von öffentlichen Einrichtungen der 
Gemeinde gibt es ein gesondertes Formular.

Sperrmüll anmelden – Mülltonne bestellen – 
Reklamationen bei Leerungen
Schnell und zuverlässig – auch direkt über den Abfallwirt-
schaftsbetrieb
Welche Möglichkeiten gibt es?
– 	 übers Internet unter www.awb-landkreis-karlsruhe.de
– 	 telefonisch über kostenfreie Servicenummern:
– 	 um Sperrmüll anzumelden: 0800/2 9820 30
– 	 Mülltonne bestellen: 0800/2 9820 20
– 	 Reklamationen: 0800/2 160 150

Deutsche Rentenversicherung Bund
Die Versichertenberater
–	 geben kostenlos Rat und Aufklärung in allen Renten- und 

Versicherungsangelegenheiten
–	 nehmen Anträge auf Klärung des Beitragskontos entgegen
–	 leisten Hilfe bei der Beschaffung fehlender Unterlagen
–	 nehmen Rentenanträge auf
–	 führen das Meldeverfahren zur Krankenversicherung der 

Rentner durch.
Für Zaisenhausen steht Ihnen gerne Herr Dietmar Müller  
für Ihre Anfragen zur Verfügung. Er ist erreichbar unter  
Tel. 07258/1394. Auch Termine können direkt mit ihm verein-
bart werden.


